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1. jes - Jugend engagiert sich: sozial – ökologisch - kulturell

Das jes-Programm wurde von der Landesstiftung Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Bildungswerk Baden-Württemberg entwickelt und bis zum 31. Dezember 2007 gefördert. Im Jahr 2008 entwickelte die Stadt Herrenberg ein erstes jes-Projekt.
In Absprache mit der Landesstiftung und entsprechender Beantragung im Jahr 2008 darf Herrenberg als eine von 39 Kommunen, Städte und Landkreise in Baden-Württemberg das dazugehörige jes-logo verwenden und eigene Projekte anhand der jes-Kriterien entwickeln und durchführen.

Ab dem 1. Januar 2010 entwickelt und fördert Herrenberg eigene jes-Projekte.  
Die nachfolgenden Bestimmungen zur Durchführung von jes-Projekten  in Herrenberg wurden in den wesentlichen Teilen von den ursprünglichen Bestimmungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH übernommen.

2. Allgemeine Projektziele

· Junge Menschen finden Zugang zum Freiwilligensektor und zum Bürgerengagement, in dem sie Freiwilligenprojekte durchführen, die sich an ihren Interessen und Möglichkeiten orientieren. Sie lernen dieses Feld mit seinen unterschiedlichen Ausprägungen, Strukturen, Inhalten und Akteuren kennen. Dies kann ein Einstieg sein, der ein weiteres Engagement nach sich zieht und der damit nachhaltig wirkt.

· Freiwilligenprojekte bereichern den Erfahrungshorizont der Jugendlichen. Sie erwerben dadurch Schlüsselkompetenzen, wie 
z. B. Sozialkompetenz, kommunikative Kompetenz und Konfliktfähigkeit. Freiwilligenprojekte prägen die Persönlichkeit. Sie sind ein wichtiger Bestandteil ethischer Wertorientierungen. Sie können auch die beruflichen Karrieren und die Lebensgestaltung positiv beeinflussen. Sie können zu einem wichtigen Bestandteil der Lernbiographie werden.

· Ausgebildete Bürgermentorinnen und -mentoren begleiten die jungen Menschen bei der Planung und Durchführung ihrer Freiwilligenprojekte. Sie geben ihre Erfahrungen weiter, die sie in ihrem eigenen Bürgerengagement gewonnen haben. Die Beteiligten und der gesamte Freiwilligensektor werden bereichert. Der Dialog zwischen den Generationen und Kulturen wird vertieft. Das Bürgerengagement gewinnt neue Akteure, Bereiche und Strukturen und wird dadurch gestärkt.

· Die Freiwilligenprojekte Jugendlicher bewirken positive Effekte für unsere Kommune. Sie sind gemeinnützig und dienen dem Gemeinwohl im Sozialbereich, in der Ökologie und in der Kultur. Sie erfüllen wichtige Aufgaben, die die Qualität der angebotenen Dienstleistungen verbessern oder ergänzen können. Der Gewinn der beteiligten Einrichtungen ist, junge Menschen für ihre Arbeitsfelder zu interessieren und so positive Effekte für ihr Image und gegebenenfalls für die Personalentwicklung zu erhalten.
3. Rahmenbedingungen für jes-Projekte

· Die jes-Projekte sind Projekte der Stadt Herrenberg. Mentorinnen und Mentoren, die ein Jugendfreiwilligenprojekt begleiten, sind die Vertragspartner der Stadt Herrenberg. Ansprechpartnerin ist die Koordinatorin für das Bürgerschaftliche Engagement der Stadt.

· Das Alter der beteiligten jungen Menschen liegt zwischen 12 und 27 Jahren. Es müssen mindestens zwei Jugendliche an einem jes-Projekt beteiligt sein. 

· Mentorinnen und Mentoren, die ein jes-Projekt begleiten, müssen mindestens 18 Jahre alt sein und eine Bürgermentorenschulung absolviert haben.

· Die Einsatzfelder müssen den Gemeinnützigkeitsbedingungen entsprechen. Sie können im sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich angesiedelt sein. 

· Die Idee für ein jes-Projekt kann von Jugendlichen, von Mentorinnen und Mentoren, von anderen Engagierten, von einer gemeinnützigen Organisation oder anderen Akteuren entwickelt werden.

· Der Einsatz der jungen Menschen ist projektorientiert. Für die jes-Urkunde müssen 40 Einsatzstunden nachgewiesen werden, für eine Teilnahmebescheinigung mindestens 20 Stunden. Der Projektzeitraum kann von drei Monaten bis zu einem Jahr dauern. Er kann auch über ein Jahr hinaus verlängert werden.

· Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nach Projektabschluss eine Urkunde oder ein Zertifikat für ihr Engagement. Dieses Zertifikat soll den Jugendlichen öffentlich überreicht werden. Die örtliche Presse soll zu der Zertifizierungsüberreichung eingeladen werden.

4. Aufgaben der Mentorinnen und Mentoren

· Mentorinnen und Mentoren stellen Kontakte zu interessierten Jugendlichen her, 

· erklären die Funktion und die Aufgaben der Mentoren,

· entwickeln gemeinsam mit den Jugendlichen und gegebenenfalls weiteren Kooperationspartnern das Projektkonzept, 

· stellen die notwendigen Kontakte her,

· stellen den jes-Antrag bei der Stadt Herrenberg,
· verantworten das Sachmittelbudget, verwalten es, rechnen es ab und dokumentieren die Verwendung entsprechend den vorgegebenen Richtlinien, 

· beraten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und reflektieren deren Erfahrungen,

· planen die Öffentlichkeitsarbeit,

· planen und gestalten den gemeinsamen Abschluss des Projektes und 

· legen eine Dokumentation des Projektes vor.

Die Landesstiftung Baden-Württemberg finanziert über die Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement im Sozialministerium den 40 Unterrichtsstunden umfassende Qualifikationsangebote zum Bürgermentor/in, die den lokalen Bedingungen angepasst werden können – nähere Informationen erhalten Sie beim Paritätischen Bildungswerk (Tel. 0711-2155192, Herr Link).

5. Projektantrag 
Der Projektantrag (siehe Anlage) muss folgende Angaben beinhalten:

· Kontaktdaten  des Mentors bzw. der Mentorin (Name, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail),

· Kontaktdaten und Geburtsdaten der beteiligten jungen Menschen,

· gegebenenfalls die Kontaktdaten weiterer Kooperationspartner,

· Projekttitel,

· Projektziel,

· Projektbeschreibung,

· Beschreibung der Nachhaltigkeitswirkung,

· Projektzeitplan,

· Kostenplan für Projektsachmittel,

· Höhe der Aufwandsentschädigung für den Mentor bzw. für die Mentorin

· Bankverbindung des Mentors bzw. der Mentorin

· Datum der Antragstellung

· Unterschrift des Mentors

6. Welche Sachmittel werden finanziert?
Alles, was unmittelbar im Zusammenhang mit der Vorbereitung, der Durchführung und der Dokumentation eines jes-Projektes steht, sind Sachmittel. Dazu gehören:

· Kosten für Einführung oder Schulung, soweit diese nicht vom Mentor oder der Einsatzstelle selbst erbracht wird und für das Projekt notwendig ist.

· Arbeitsmittel, z. B.: Arbeitskleidung, Werkzeuge im weitesten Sinne (Materialien, Medien- und PC-Nutzung etc.),
· Fahrtkosten im Stadtgebiet, außerhalb des Stadtgebiets nach Absprache, 

· Raummieten, sofern kein kostenloser Raum zur Verfügung steht,

· Verpflegungskosten,

· Übernachtungskosten nach Absprache,

· Versicherungen, soweit diese nicht von der Einsatzstelle oder der Stadt abgedeckt sind, 

· Kosten für Präsentationen und Dokumentation.

Nicht finanziert werden investive Kosten:
· Sachmittel, die nur mittelbar dem jes-Projekt zuzurechnen sind und deren weitere Nutzung nichts mit jes-Projekten zu tun haben (z. B. Spielgeräte auf einem Kinderspielplatz, der  von Jugendlichen innerhalb eines jes-Projektes gestaltet wurde oder die Anschaffung von PCs, die zwar für ein jes-Projekt genutzt werden, dann aber für ganz andere Zwecke zur Verfügung stehen).

7. Aufwandsentschädigung für Mentorinnen und Mentoren  
Bei der Projektbegleitung entstehen für die Mentorinnen und Mentoren persönliche Aufwendungen. Diese werden durch eine pauschale Aufwandsentschädigung erstattet. Sie beinhaltet z. B. Fahrtkosten, Verpflegungskosten, Verwaltungs- und Telekommunikationskosten u. ä. 

Die Höhe der Aufwandsentschädigung setzt der Projektträger auf der Grundlage der Projektbeschreibung und Selbsteinschätzung des Mentors pauschal fest. Sie darf die Höchstgrenze von 100 € nicht übersteigen.

Die Mentoren gehen mit der Stadt Herrenberg einen Hilfspersonenvertrag ein.
8. Versicherungsschutz

Die jes-Projekte finden im Auftrag der Stadt Herrenberg statt. Maßgeblich ist die Genehmigung des Antrags. Die an einem jes-Projekt beteiligten jungen Menschen sowie die Mentorinnen und Mentoren sind für die Dauer des Projekts gesetzlich unfallversichert.

Eingeschlossen ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der an den Projekten teilnehmenden Jugendlichen, wenn ein Versicherungsschutz durch eine Privat- und Familienhaftpflicht oder durch eine Betriebshaftpflicht-Versicherung des aufnehmenden Betriebes nicht gegeben ist oder eine Freistellungsverpflichtung besteht. 
9. Abrechnung

Für die Durchführung des jes-Projekts stellt die Stadt Herrenberg ein angemessenes Sachmittelbudget, maximal jedoch 300 Euro (einschließlich Mentorenaufwand) für ein Projekt zur Verfügung. Die Einwerbung von Sponsorenmitteln kann verlangt werden.

Die Auszahlung der Sachmittel und der Aufwandsentschädigung für die Mentorinnen und Mentoren erfolgt nach Projektabschluss und nach Vorlage der Abrechnung. Ein Vorschuss kann auf Antrag gewährt werden.

Alle Ausgaben müssen belegt und am Projektende mit der Stadt Herrenberg abgerechnet werden. Die Belege und Rechnungen müssen im Original vorgelegt und in einer Ausgabenliste erfasst werden, die die Mentorin bzw. der Mentor unterzeichnet. Der Mentorenaufwand muss nicht abgerechnet werden.
10. Fahrtkosten-Abrechung

Für die Berechnung der Fahrkosten im Rahmen der Sachmittelabrechnung werden die Kosten für die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln (2. Klasse) zugrunde gelegt.
Nur in Fällen, wo die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel unzumutbar erscheint oder nicht möglich ist, kann nach Rücksprache ein Betrag in Höhe von Euro 0,25 pro Kilometer zur Berechnung der Fahrkosten angesetzt werden.

Die Fahrtkostenabrechnung erfolgt protokollarisch mit Angabe von Name, Datum, Zweck der Fahrt und gefahrenen Kilometern.
11. Öffentlichkeitsarbeit

Alle örtlichen Öffentlichkeitsaktivitäten zu den Jugendfreiwilligenprojekte, die einen Vertrag über Projektinhalte und Budget mit der Stadt Herrenberg abschließen, müssen als Projekte der Stadt Herrenberg mit dem Logo der Stadt Herrenberg dargestellt und mit dem jes-Logo versehen werden. Die Stadt Herrenberg muss als Projektträger genannt werden. Erwähnt werden können weiterhin alle an den Projekten beteiligten Vereine, Verbände, Kommunen und Einrichtungen und Sponsoren.

Überregionale Öffentlichkeitsarbeit muss mit der Stadt Herrenberg abgestimmt werden.

Damit möglichst viel über die jes-Aktivitäten auf der Homepage der Stadt Herrenberg veröffentlicht werden kann, sollen die Projektteilnehmer bzw. die Mentorinnen und Mentoren geeignetes Material zur Verfügung stellen.

Zur Berichterstattung können z. B. verwendet werden:
· Fotos von den Teilnehmern und vom Projekt als Datei im Format JPEC per E-mail oder als CD, 

· Plakate, Flyer und sonstiges Werbematerial über das Projekt,

· Presseausschnitte,

· Berichte des Mentors bzw. der Mentorin über den Projektverlauf,

· Berichte der Jugendlichen über Projektinhalte, Motivation zur ehrenamtlichen Tätigkeit, Erfahrungen im Projekt usw.

Diese Dokumentation wird als der notwendige und vertraglich vereinbarte Zwischenbericht anerkannt.
12. Zertifizierung

Die Zertifizierung der Projektteilnehmer soll im Rahmen einer öffentlichen Zertifizierungsübergabe erfolgen, zu der die örtliche Presse eingeladen wird. 
Die Terminabstimmung für die Zertifizierung durch einen Vertreter der Stadt mit Einladung der örtlichen Presse erfolgt durch die Koordinationsstelle für bürgerschaftliches Engagement in Absprache mit den Mentoren.

Die Urkunden werden nach einer Textvorlage ausgestellt, die die Mentorin bzw. der Mentor entwirft (siehe Anlage).

Die Textvorlage beinhaltet Ziele und Inhalte des Projekts, die Wirkungen des Engagements sowie die weiteren Kooperationspartner.

Die Mentorin bzw. der Mentor stellt der Koordinatorin für bürgerschaftliches Engagement eine Liste mit den Teilnehmern zur Verfügung, die das Projekt erfolgreich absolviert haben. Die Liste soll die Namen, Anschrift und die tatsächliche Anzahl der erbrachten Stunden im Projekt enthalten.

Diese Details sollen spätestens zwei Wochen vor der Zertifizierung der Koordinatorin für Bürgerschaftliches Engagement vorliegen.

13. Abschlussdokumentation

Die Abschlussdokumentation der Mentorin bzw. des Mentors soll folgendes beinhalten:
· Projektname,

· Namen der beteiligten jungen Menschen,

· Name der Mentorin bzw. des Mentors,

· weitere beteiligte Partner und Einrichtungen,

· Chronologie der Ereignisse: Projektdaten wie Treffen, Aktionen, Einsätze, Veranstaltungen, öffentlich Auftritte, Pressetermine, Würdigungen etc.,  

· Bildmaterial, 
· Presseveröffentlichungen.
Es wird keine aufwendige Dokumentation erwartet, sondern ein Kurzbericht von ca. ein bis zwei Seiten, der die genannten Punkte aufgreift, Presseveröffentlichungen, soweit diese vorliegen, und wenn möglich ein oder mehrere Fotografien.

14. Zum Nachlesen: Das Praxishandbuch zum jes-Programm 

Karin-Anne Böttcher, Martin Link (Hrsg.):

Jugend engagiert sich: sozial – ökologisch - kulturell

Praxisberichte und Anregungen zur Förderung des lokalen Jugendengagements

Nach sechs Jahren Arbeit mit dem Programm jes – Jugend engagiert sich ziehen die Projekt-Mitarbeiter ihre persönliche Bilanz, ergänzt durch Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation. Das Handbuch bietet ein breites Spektrum thematischer Zugänge und konkreter Projektideen. Projektbeispiele aus unterschiedlichsten Engagementfeldern geben vielfältige Anregungen zur Nachahmung und Weiterentwicklung. Die Autoren erläutern auch, wie über die Jugend-Projekt-Arbeit unternehmerisches Engagement gezielt angeregt werden kann und vermitteln hilfreiche Informationen und praktische Tipps. Es hat sich gezeigt: Entscheidend sind dabei weniger üppige Sachmittel als funktionierende Netzwerke und eine solide kommunale Verankerung bzw. gepflegte örtliche Strukturen und eine Kultur der Engagementförderung. 

Darüber hinaus bietet der Band Zahlen und Fakten zum gesellschaftlichen Engagement von Jugendlichen und eine Übersicht über bestehende Programme zur Jugendengagementförderung. Die Autoren geben ihre Antworten auf aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen und beschreiben Wege zum Engagement sowie die Wirkungen der Projektarbeit auf Jugendliche und auf die lokalen und regionalen Freiwilligenszenen. 

Ein reichhaltiger Fundus für alle Praktiker aus Jugendarbeit, Pädagogik und Gemeinwesenarbeit. 

(JUVENTA-Verlag, Weinheim (220 Seiten, ca. 16,00 Euro) 

ISBN: 978-3-7799-2222-3)
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